
 1 

                                                         

Kundmachung 
 

 

 

 

Betreff: VO Leerstandsabgabe; 

              

 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde St. Anton a/A hat sin seiner Sitzung vom 26.3.2026 folgenden Beschluß 

gefasst: 

 

-  Verordnung Leerstandsabgabe – VO siehe Beilage A) 

 

   Wer sich durch diese Beschlüsse in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der 

Kundmachungsfrist am Gemeindeamt St. Anton a/A schriftlich die Aufsichtsbeschwerde einbringen. 

 

 

 

 

                                                                                                 Der Bürgermeister: 

                                                                                                                          gez. H. Mall                                                      
 

Angeschlagen am: 27.3.2026 

Abgenommen am:  


